
1I-! j~?{' 'der Beilagen zu den Stcnograpbisr.h'~ll Protokollen 

des Natiooclriltes XV. G.:sctzgcbutlg,;;rio&e 

DER BUNDESMINISTER 

FüR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE Wien, am 2. Februar 1982 

Zl.: 10.101/7-1/5/82 

Schriftliche parlamentarische 
Anfrage Nr. 1588/J der Abgeordneten 
Dr. Feurstein, Bergmann und Genossen 
betreffen.d Repräsentationsausgaben 

An den 
Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 
Parlament 

~ G 7-7- iil.B 

1982 -D2- 0 4 
zu Ar-RIIJ 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 
Nr. 1588/J betreffend Repräsentationsausgaben, welche die 
~bgeordneten Dr o Feurstein, Bergmann und Genossen am 
10. Dezember ·1981:an mich richteten, beehre ich mich fol­
gendes mitzuteilen: 

Mit Erlaß des Bundesministeriu..rns für Finanzen vom 13. Jä:rmer 1967,' 
Zl. 100.370-1/67, wurde der vom.Bu..~desministerium für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Rechnungshof erstellte Kontenplan des Bundes 
mit Wirkung vom 1. Jänner 1968 für die Hau8haltsführung des 
Bundes für verbindlich erklärt. Die für die Verrechnung im Sinne 
des VEG, BGBl. Nr. 277/1925, bzw. der BHV 9 BGBlo Nr. 118/1926, 
maßgeblich gewesene Rubr.ikenordnung wurde im Zuge der Umstelltmg 
der Haushaltsverrechnung des Bundes auf elektronische TIa.tenver­
p.rbei tung durch den vorgena...'1nten Kontenplan ersetzto Der Konten­
plan, der eine nach Ausgabenarten aufgegliederte Verrechnung der 
Bundesausgaben ermöglicht, sieht unter anderem auch die Post 
7232 "Repräsentationsausgaben" vor o Der Begriff Repräsentations-
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ausgaben ist in einem entsprechenden Hinweis zu dieser Post 
erläutert,. Die ileranschlagung und Verrechnung von Repräsen­
tationsausgabenerfolgte daher ab diesem Zeitpun..1(t im Ein-

. klang mit diesen Hinweiseno Ausgelöst du.rch unterschiedliche 
Auffassungen hinsichtlich des Begriffes Repräsentationsaus­
gaben zwischen prüfenden und geprüften Stellen, ja sogar 
innerhalb des ~rüfungsvorganges 2~läßlich des Berichtes des 
Rechnungshofes über die Durchführung besonderer Akte der Ge­
barungsprüfung hinsichtlich der Gebarungsgruppe 8 "Aufwen- -
dungen" - Laufende Gebarung (Ermessensausgaben) des Bundes­
finanzgesetzes 1977 wurden die HinweiSe zur Post 7232 IlReprä­
sentationsausgaben" entsprechend genauer und u.mfassender unel 

die Abgrenzung zu. den nicht als Repräsentationsausgaben zu 
klassifizierenden Ausgaben deutlicher gefaßt, wobei über die 
Neui'assu.'l1g im \'fesentlichen das Einverständnis des Rechnungs­
hofes erzielt wurde o Die Veranschlagung und VerreCrtilung der 
Repräsentationsausgaben erfolgte daher ab dem Bundesvoransch=!-ag 
1980 aufgrund der neugefaßten Hinweise im Kontenplan des Bmldes 
zur Post 7232 0 

Die in der Einleitung zur Anfrage vertretene Ansicht 9 daß die 
Neufassung des Kontenplanes eine Verschleieru...'1g des Umfanges 
der echten Repräsentationsaufwendu.ngen bewirke, entspricht 
somit nicht den Tatsacheno 

pU de!l~ ~nkten 1.. bis ~5 der Anfrage: 

Die Verrec~~ung der Aufwendungen für Repräsentationsausgaben 
erfolgte aufgrund der je'Neils gUl tigen Hinweise .im Kontenplan 
des Bundes zur Post 7232 0 Die Aufwendungen betrugen derrmach 
für den ho 0 Ressortbereich im Jahre 1979 S 4·39 .. 975,17 und 
im Jahre 1980 S 4-39 ,,990 ~ 80 ~. 
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Jene Ausgaben~ die bis zum Jahre 1979 bei der Post 7232 mitver­
rechnet wurden und.aufgrund der Änderung des Kontenplanes ab 
dem Jahr 1980 bei anderen sachlich zuständigen Posten mitver­
rechnet werden g sind nicht gekennzeichneto Eine nachträgliche 
Erfassung dieser Ausgaben ist - weil mit Repräsentationsauf­
wendungen in keinem Zusarr~enhang stehend - nichtmöglicho 

Bezüglich der Erfolgsziffer des Jahres 1980\'lird unter Hinweis 
auf Artikel 121 Absatz 2 B-VG bemerkt,daß der Bu..Yldesrechnungs­
abschluß 1980 bisher nicht in parlamentarische Verhandlung ge­
nommen worden ist. Sie ist daher für eine öffentliche Dis­
kussion noch nicht zu verwendeno 
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